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 Veröffentlicht am 06.02.1996

Norm

ABGB §1400 B

UN-Kaufrechtsübk - CISG Art54

Rechtssatz

Nach Art 54 UN-Kaufrechtsübk gehört zur P icht des Käufers, den Kaufpreis zu bezahlen, auch die P icht, Maßnahmen

zu tre en, um die Förmlichkeiten zu erfüllen, die der Vertrag oder Rechtsvorschriften erfordern, damit Zahlung

geleistet werden kann. Wurde eine Akkreditivklausel vereinbart, so hat der Käufer für dessen fristgerechte Erö nung

zu sorgen. Dem ist erst dann entsprochen, wenn der Geschäftspartner den Anspruch gegen die Akkreditivbank

erworben hat. Die Akkreditivklausel verp ichtet den Käufer sohin zu einer Vorleistung. Erst mit der Akkreditiverö nung

hat er Anspruch auf die vereinbarte Gegenleistung des Verkäufers.
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